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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1969

Norm

EO §367

Rechtssatz

Mit der Rechtskraft eines Urteiles, wonach die beklagte Partei schuldig ist, mit der klagenden Partei folgenden

Mietvertrag abzuschließen: "...." (Wortlaut des Mietvertrages), ist ein Mietvertrag mit dem in diesem Urteil festgelegten

Wortlaut zwischen den Parteien zustande gekommen.
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